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Neu eingefügt: § 37b Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in Familienpflege

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass während der Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe

fachlicher Handlungsleitlinien gemäß § 79a Satz 2 entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte

des Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen die

Pflegeperson sowie das Kind oder der Jugendliche vor der Aufnahme und während der Dauer des

Pflegeverhältnisses beraten und an der auf das konkrete Pflegeverhältnis bezogenen Ausgestaltung

des Konzepts beteiligt werden.

(2) Das Jugendamt gewährleistet, dass das Kind oder der Jugendliche während der Dauer des

Pflegeverhältnisses Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten hat und

informiert das Kind oder den Jugendlichen hierüber.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprüfen,

ob eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung bei der Pflegeperson

gewährleistet ist. Die Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die

das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.





Kernfrage: Persönliche Rechte von Kindern und Jugendlichen in 

den Familien

„Wir Kinder werden zu wenig gehört. Also, wenn wir was sagen,

dann läuft das immer alles über drei Ecken und ich finde wir

haben zwar offiziell Rechte, aber so wirklich sagt uns keiner, was

unsere Rechte sind.“



Infrastruktur

Pflegefamilien brauchen eine mit ihr verflochtene Infrastruktur 
damit die Rechte der jungen Menschen gesichert werden …



Verständnis von Schutzkonzepten

„Das wurde auch verschriftlicht, fragen Sie mich jetzt nicht wo das ist 
aber irgendwo äh kursiert das rum.“

„Unser Schutzkonzept ist in einem Ordner, ich weiß aber nicht, wo der 
gerade steht.“



✓Beteiligung setzt Information voraus

✓Voice: Junge Menschen müssen ihre Rechte kennen und 
aufgefordert werden, diese Rechte einzufordern

✓Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe müssen darauf 
abzielen, die Rechte junger Menschen in Pflegfamilien in dieser 
Infrastruktur sicherzustellen.

„Was fällt euch da ein zu Beteiligung, Schutz, 
Beschwerde und eure Rechte?“

„Ich kenne meine Rechte nicht.“ 



Schutzkonzepte in der Infrastruktur der
Vollzeitpflege

Schutzkonzepte in sind andauernde und
kontinuierliche Reflexionsprozesse zur
Sicherstellung höchstpersönlicher Rechte („voice,
choice, exit“*) von jungen Menschen.

(*in Anlehnung an: Hirschmann, I. O. (1970): Exit, Voice and
Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and
States. Cambridge: Harvard University Press)



Präambel: Kinder- und Jugendrechte stärken

Verantwortung: Sicherstellung von Kinder- und Jugendrechten durch Schutzkonzepte
Es ist die Aufgabe der Gesamtinfrastruktur der Pflegekinderhilfe, Kinder- und Jugendrechte zu wahren
und einzulösen. Dafür benötigt jedes Jugendamt ein Schutzkonzept, das den kommunalen Anforderungen
entspricht.

Prozess: Initiierung und Umsetzung von Schutzkonzepten durch das Jugendamt
Um Schutzkonzepte verbindlich zu verankern, werden Verantwortlichkeiten für alle Bausteine eines
Schutzkonzeptes festgelegt. Das Jugendamt ist für deren Klärung und für die Entwicklung sowie
Überprüfung von Schutzkonzepten verantwortlich. Es stellt dafür Ressourcen zur Verfügung.

Junge Menschen: Partizipative Gestaltung von Schutzkonzepten
Schutzkonzepte in und für die kommunale Infrastruktur der Pflegekinderhilfe werden mit allen
Beteiligten, insbesondere gemeinsam mit Kindern bzw. Jugendlichen und jungen Volljährigen, gestaltet.



1.1 Prozessplanung eines Schutzkonzeptes durch das Jugendamt
Jugendämter verantworten die Sensibilisierungsprozesse und haben die Steuerungsverantwortung für die
Schutzkonzepte. Ein Schutzkonzept bezieht sich auf die gesamte kommunale Infrastruktur der Pflegekinderhilfe.

1.2 Sensibilisierung für Kinder- und Jugendrechte
Der Pflegekinderdienst sensibilisiert alle Akteur:innen der kommunlaen Infrastruktur für die Rechte der jungen
Menschen in Pflegefamilien.

1.3 Partizipative Durchführung einer „Ist-Stand-Analyse“
Junge Menschen in Pflegefamilien werden altersgerecht an der Entwicklung und Durchführung einer „Ist-Stand-
Analyse“ zur in der kommunalen Infrastruktur der Pflegekinderhilfe beteiligt.

1. Sensibilisierung und Prozessplanung in der 

Pflegekinderhilfe



2. Prävention in der Pflegekinderhilfe

2.1 Information und Aufklärung aller Beteiligten über Kinder- und 
Jugendrechte
Das Jugendamt stellt sicher, dass alle Beteiligten umfassend und zielgruppenspezifisch über
Kinder- und Jugendrechte sind und regelmäßig fortgebildet werden.

2.2 Berücksichtigung von Kinder- und Jugendrechten bei Auswahlverfahren
und Qualifizierungsmaßnahmen
Jugendämter haben die Verantwortung, das im Auswahlprozess von Pflegeeltern und in allen
Verfahrensschritten Kinder- und Jugendrechte im Vordergrund stehen.

2.3 Zusicherung von Beschwerdemöglichkeiten und Vertrauenspersonen für
junge Menschen
Jeder junge Mensch hat das Recht auf eine selbst gewählte „Person des Vertrauens respektive
Begleitperson“.



3.1 Erarbeitung eines Verfahrensplans
Um einem überstürzten und unkoordiniertem Verhalten entgegenzuwirken, nötige Orientierung und (Handlungs-)
Sicherheit zu geben, bedarf es eines Verfahrensplans. Das Jugendamt trägt die Verantwortung für die Erarbeitung,
kontinuierliche Weiterentwicklung und Implementierung dieses Plans, der einen entsprechenden Handlungsrahmen
schafft und folgende Qualitätsmerkmale berücksichtigt: Dokumentation, Flexibilität, Rollenklarheit, Partizipation.

3.2 Bereitstellung eines Verfahrensplans für akute Krisen und Verdachtsfälle
Im Interventionsplan werden unterschiedliche Situationen (Krisen, sogenannte „schwache Signale“ sowie Verdachtsfälle) in
der Infrastruktur der Pflegekinderhilfe berücksichtigt, um der großen Unterschiedlichkeit von möglichen Fällen gerecht zu
werden. Für diese unterschiedlichen Situationen gilt es, zusammen mit den etablierten Maßnahmen des Kinderschutzes,
Handlungs- und Interventionsmaßnahmen auf drei Ebenen zu entwickeln (Wahrnehmung und Abklärung, Intervention,
Fallanalyse).

3.3 Einlösung des Rechts auf individuelle Verfahrensbegleitung im Verfahrensplan sowie
auf besonderen Schutz
Die persönlichen Rechte von Betroffenen zu schützen und zu stärken, stehen bei einem Verfahrensplan in der
Pflegekinderhilfe bei allen Schritten an vorderster Stelle.

3. Handlungs- und Interventionskonzept in der 

Pflegekinderhilfe



4.1 Feldspezifische Handlungsrahmen für jede Aufarbeitung 
Die Landesjugendämter erarbeiten einen Handlungsrahmen für Aufarbeitungsprozesse in der Pflegekinderhilfe. Dieser 
enthält Kriterien, wann und unter welchen Bedingungen eine externe Aufarbeitung erforderlich ist.

4.2 Berücksichtigung der Infrastruktur der Pflegekinderhilfe
Bisherige Empfehlungen zu Aufarbeitungsprozessen beziehen sich in erster Linie auf einzelne Organisationen. Die
Pflegekinderhilfe ist eine komplexe Infrastruktur aus privaten und öffentlichen Instanzen sowie Einzelpersonen mit
unterschiedlichen öffentlichen Aufträgen.

4.3 Erarbeitung eines Betroffenenkonzeptes (einschließl. eines Betroffenen-Coaches)
An erster Stelle des Aufarbeitungsprozesses stehen die persönlichen Rechte der Betroffenen. Teil des Handlungsrahmens
für Aufarbeitungsprozesse muss darum die kontinuierliche Berücksichtigung, Klärung der Rechte und Wünsche der
Betroffenen in der Aufarbeitung sein.

4. Aufarbeitungsprozesse in der Pflegekinderhilfe



Herausforderungen

✓Inklusive Schutzkonzepte

✓Mehrsprachigkeit und Sprachmittlung

✓Diversitäts- und religionssensible Schutzkonzepte 



Was können wir aus der Diskussion um Pflegefamilien für alle Familien 
lernen? 

Brauchen diese nicht auch eine stärkere Infrastruktur?



Qualitätsstandards für 
Schutzkonzepte in der 
Pflegekinderhilfe

(online auf www.schutzkonzepte-online.de
oder
https://www.dijuf.de/files/downloads/202
0/Aufsatz_FosterCare_JAmt%202020,%20
234.pdf)

http://www.schutzkonzepte-online.de/
https://www.dijuf.de/files/downloads/2020/Aufsatz_FosterCare_JAmt%202020,%20234.pdf


www.schutzkonzepte-online.de


